
Em. Univ.-Prof. DDr. Dr.h.c. Franz 
Matscher wurde am 19. Jänner 
1928 in Meran, Südtirol, geboren. 

Sein Vater war k.k. Gendarm und später 
Gemeindepolizist in Obermais bei Me-
ran. Nach der Matura 1947 studierte 
Matscher Rechtswissenschaften an der 
Universität Graz, wo er 1952 promo-
vierte und seine ersten wissenschaftli-
chen Publikationen veröffentlichte. An 
der Universität Paris schloss er 1953 ein 
weiteres Studium ab und er erwarb zu-
dem Dolmetschdiplome für die italieni-
sche und spanische Rechtssprache.  

Nach der Gerichtspraxis trat Mat-
scher in den diplomatischen Dienst ein, 
wo er unter anderem in Paris, Madrid 
und Mailand tätig war. Im Herbst 1954 
war er der politischen Abteilung des da-
maligen Bundeskanzleramtes – Auswär-
tige Angelegenheiten – zugeteilt wor-
den, wo er sich unter anderem mit Ita-
lien und Südtirol zu befassen hatte. Ne-
benbei wurde er mit anderen Aufgaben 
betraut, etwa in Zusammenhang mit den 
Verhandlungen für einen Staatsvertrag 
zwischen Österreich und den alliierten 
Besatzungsstaaten. Bei einer Botschaf-
terkonferenz Anfang Mai 1955 war 
Franz Matscher in der Delegation des 
Außenamtes und auch Französisch-Dol-
metsch. Nach Ausverhandeln der Arti-
kel erzielte die Außenministerkonferenz 
Einigung über den Vertragstext. Franz 
Matscher erhielt den Auftrag, die 
deutschsprachige Reinschrift unter He-
ranziehung seines persönlichen Arbeits-
exemplars samt Notizen in der Nacht 
vom 14. auf den 15. Mai 1955 zu diktie-
ren. Am folgenden Tag wurde sie im 
Belvedere unterschrieben und markierte 
die Grundlage für Österreichs Unabhän-
gigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Im Bundeskanzleramt hängt das Origi-
nal-Gemälde von Robert Fuchs zum 
Staatsvertrag von Wien, auf dem alle 
Beteiligten porträtiert sind. Beim Unter-
zeichnungstisch sind auch der spätere 
Bundespräsident Rudolf Kirschschläger 
und der junge Franz Matscher abgebil-
det. Matscher war stolz darauf, die 
deutschsprachige Arbeitsfassung des 
Staatsvertrages zu besitzen und zu den 
letzten Zeitzeugen dieser besonderen 
Phase der österreichischen Nachkriegs-

geschichte zu gehören (siehe „Erinne-
rungen eines Zeitzeugen“, in: Öffentli-
che Sicherheit Nr. 3-4/2005, S. 45 ff.). 

In den 1960er-Jahren leitete Franz 
Matscher die Italien-Abteilung im Au-
ßenressort, 1966 habilitierte er sich und 
war in der Folge jahrzehntelang Univer-
sitätsprofessor für zivilgerichtliches 
Verfahren und Prozessvergleichung. 
1967 wurde er Generalkonsul in Mai-
land, folgte aber kurz darauf parallel 
dem Ruf an das neu gegründete Institut 
für Zivilprozessrecht der wieder be-
gründeten Universität Salzburg. Nach 
zweijährigem Pendeln zwischen Mai-
land und Salzburg schied Matscher aus 
dem diplomatischen Dienst aus und 
widmete sich fortan bis zu seiner Eme-
ritierung 1996 der Lehrtätigkeit an der 
Universität Salzburg. 1971/72 wurde er 
Dekan der Salzburger Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät, 1974/75 Rektor 
der Universität Salzburg und 1975/76 
stellvertretender Vorsitzender der Öster-
reichischen Rektorenkonferenz. Er 
übernahm zahlreiche Vortrags- und 
Lehraufträge. 

1977 wurde Franz Matscher österrei-
chisches Mitglied am Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in Straß-
burg und übte diese Funktion bis zur 
Strukturreform des Gerichts 1998 aus. 
1987 begründete er das Institut für 
Menschenrechte in Salzburg, das er bis 
2003 leitete. 1990 war Matscher Grün-
dungsmitglied der „Venedig-Kommissi-
on“ des Europarates. Seit den 1970er-
Jahren war er auch als Schiedsrichter 
aktiv, unter anderem ab 1988 am Stän-
digen Schiedshof in Den Haag. Er war 
Träger höchster nationaler und interna-
tionaler Auszeichnungen wie des Gro-
ßen Goldenen Ehrenzeichens für Ver-
dienste um die Republik Österreich. 
1991 wurde er wirkliches Mitglied der 
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften. 

Mit der Novelle des Sicherheitspoli-
zeigesetzes im Jahr 2000 wurde die 
rechtliche Kontrolle der erweiterten Ge-
fahrenerforschung und verdeckter Er-
mittlungen einem unabhängigen und 
weisungsfreien Rechtsschutzbeauftra-
gen übertragen. Franz Matscher war der 
erste Rechtsschutzbeauftragte beim 
Bundesministerium für Inneres und hat-
te diese Funktion von 2001 bis 2006 in-
ne. Durch die ihm eigene ruhige und 
einfühlsame Art ist es ihm gelungen, ei-
ne wirksame und effektive begleitende 
Kontrolle der Sicherheitsbehörden auf-
zubauen. Er hat dadurch nicht nur einen 
wesentlichen Beitrag zu einem verhält-
nismäßigen Anwenden besonderer Er-
mittlungsmaßnahmen und zur Akzep-
tanz der Funktion des Rechtsschutzbe-
auftragten, sondern zur Rechtsstaatlich-
keit im Allgemeinen geleistet.  

Zum 80. Geburtstag wurde Franz 
Matscher mit dem früheren Rechts-
schutzbeauftragten der Justiz Rudolf 
Machacek eine Festschrift mit dem Titel 
Rechtsschutz gestern – heute – morgen 
gewidmet, die den Jubilaren im Jänner 
2008 bei einem Festakt im BMI über-
reicht wurde. Bis vor einigen Jahren 
stand Franz Matscher dem Innenressort 
noch als Rechtskonsulent zur Seite. Er 
war ein Vorbild als Jurist und als 
Mensch. Das Bundesministerium für In-
neres wird ihm ein ehrendes Angeden-
ken bewahren.    M.V./G.W.
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Prof. Franz Matscher als Vortragender 
in den 1970er-Jahren und als Rechts-
schutzbeauftragter beim BMI.

Staatsvertragsverhandlungen 1955: 
Bundespräsident Theodor Körner,  
UdSSR-Außenminister Wjatscheslaw M. 
Molotow, Österreichs Außenminister 
Leopold Figl und Franz Matscher.

Pionier des Rechtsschutzes 
 

Franz Matscher, der erste Rechtsschutzbeauftragte beim BMI, ist am 18. Februar 2021 im 94. Lebens-
jahr in Wien verstorben. Er war einer der letzten Zeitzeugen der Staatsvertragsverhandlungen 1955.


